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Medienzentrum im Landkreis Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim

Medienzentrum im Landkreis Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim


An alle Schulleitungen

im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim
   Neustadt, am 12. 01. 2004

mit der dringenden Bitte 

um Information aller Lehrkräfte

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit September 2003 gibt es ein neues Urheberrechtsgesetz, das illegale Spielfilm-Vorführungen, wie sie in allen Schulen immer wieder stattfinden, zur kriminellen  Straftat erklärt. Die Folge für jede Lehrerin / jeden Lehrer ist - bei Anzeige – zunächst ein unangenehmer Strafverfolgungsprozess. Angezeigt können Sie von jedem (frustrierten, übelwollendem) Elternteil werden. Da Unkenntnis NICHT vor Strafe schützt, wird der Prozess verloren, Sie müssen die Kosten tragen und sind damit VORBESTRAFT! Anschließend folgt mit Sicherheit ein ziviler Schadenersatzprozess, der schon mal 5000,- Euro kosten kann. 

Das MZ hat deshalb nach einer Möglichkeit der LEGALISIERUNG von Spielfilm-Vorführungen in Schulen gesucht – und gefunden: die VIDEMA. Diese Organisation bietet für viele Filme eine entsprechende Lizenzierung an. Genaueres entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.

(Dies betrifft NICHT die im MZ ausleihbaren Unterrichtsfilme! Deren Vorführung war, ist und bleibt legal.) 

Mit freundlichen Grüßen,

Andreas Pöllmann

Leiter des Medienzentrums

VIDEMA, was ist das? 

- Auszug aus der Information der VIDEMA - 

VIDEOVORFÜHRUNGEN UND URHEBERRECHT

Filme werden nicht nur in Filmtheatern öffentlich vorgeführt. Öffentliche Vorführungen finden auch in zahlreichen Bildungseinrichtungen (Schulen, Hochschulen, Volkshochschulen, Seminaren usw.), in Krankenhäusern, Alters- und Erholungsheimen, Jugendherbergen, Justizvollzugsanstalten usw. statt – überall dort, wo ein entsprechendes Informations- oder Unterhaltungsbedürfnis besteht. 

In vielen Fällen werden hierfür normale, im Handel erhältliche Videokassetten benutzt. Diese sind jedoch nur für den privaten Heimgebrauch (home video) und nicht für öffentliche Vorführungen lizenziert, wie sich aus dem ausdrücklichen Hinweis im Vorspann und auf der Kassettenhülle unzweideutig ergibt. Die Benutzung für öffentliche Vorführungen ist daher i.d.R. rechtswidrig, weil sie gegen das Urheberrechtsgesetz (UrhG) verstößt.

In allen Fällen, in denen die Vorführung für eine Mehrzahl von Personen (zwei oder mehr) bestimmt ist, die nicht persönlich miteinander verbunden sind, liegt eine öffentliche Vorführung im Sinne des Urheberrechts vor (§ 15 Abs. 3 UrhG). Derartige Vorführungen bedürfen in jedem Fall einer ausdrücklichen Erlaubnis der Rechteinhaber – auch bei Schul- und Unterrichtsveranstaltungen, da der Gesetzgeber in diesem Bereich nur die öffentliche Wiedergabe von Musik- und Sprachwerken, nicht aber von Filmwerken freigestellt hat (§ 52 Abs. 3 UrhG).

Die vom Urheberrecht für den Ausschluss der Öffentlichkeit geforderte enge, persönliche Verbundenheit der Teilnehmer untereinander, liegt praktisch nur dann vor, wenn die Vorführung im Familien – oder engsten Freundeskreis d.h. im Privatbereich erfolgt. Sinn dieser restriktiven gesetzlichen Regelung ist es, die Urheber an jeder Auswertung ihrer Werke zu beteiligen, die über einen reinen Privatgebrauch hinausgeht.

Es ist daher für jeden Veranstalter derartiger Videovorführungen, der sich rechtmäßig verhalten will, nicht nur empfehlenswert, sondern unerlässlich, sich vorher die ausdrückliche (schriftliche) Erlaubnis des (der) Rechteinhaber(s) des (der) betreffenden Films (Filme) zu besorgen. Öffentliche Videovorführungen ohne Erlaubnis bedeuten ein erhebliches Risiko für den Veranstalter (Schadensersatz (§§ 97 ff. UrhG), und eventuell Strafverfolgung (§§ 106 ff. UrhG)).

FORMEN DER VORFÜHRUNG
Anlass und Art der Vorführungen können sehr unterschiedlich sein: Wenn zum Beispiel im Unterricht ein Spielfilm gezeigt wird (z. B. in Religion: Der Prinz von Ägypten, in Geschichte: Schindlers Liste, in Englisch: Shrek oder zu Halloween: Harry Potter, ...) oder in einem Jugendzentrum/einer Schule ein Filmabend / eine Filmnacht organisiert wird, oder wenn [ ... ] handelt es sich jeweils um eine öffentliche Vorführung im urheberrechtlichen Sinne. Ob für die Vorführung eines Videofilms ein Entgelt, beispielsweise ein Eintrittsgeld, erhoben wird oder ob die Teilnahme unentgeltlich ist, spielt in rechtlicher Hinsicht keine Rolle.

Öffentliche Vorführungen von Videofilmen finden unter anderem in folgenden Bereichen statt:

· in Bildungseinrichtungen (s.o.) 

· im [...]

VIDEMA

In allen diesen – und weiteren – Bereichen finden in großen Umfang nicht genehmigte und daher illegale Videovorführungen statt. Allerdings ist die Einholung einer urheberrechtlichen Genehmigung vor jeder Vorführung eines Videofilms äußerst umständlich, da zunächst einmal der Rechteinhaber des betreffenden Films ausfindig gemacht werden muss. Schon aus zeitlichen und organisatorischen Gründen ist dies häufig kaum möglich.

VORFÜHRLIZENZ

Der Vorteil einer VIDEMA-Vorführlizenz besteht darin, dass der Veranstalter für eine von ihm angegebene Anzahl von Vorführungen im voraus die urheberrechtlich erforderliche Genehmigung erhält. Auf dieser Grundlage kann er sein eigenes, aktuelles Videoprogramm bequem zusammenstellen: die neuesten Kinoerfolge stehen ihm automatisch für Videovorführungen zur Verfügung, sobald sie auf Videokassetten/DVDs im Handel erhältlich sind.

Für die Vorführlizenz ist eine angemessene Vergütung zu zahlen, deren Höhe sich nach der Anzahl der Vorführungen pro Jahr und der durchschnittlichen Anzahl der Teilnehmer richtet. Entscheidend ist also die tatsächliche Nutzungsintensität. Um diese zu erfassen, müssen vom Veranstalter in regelmäßigen Abständen formularmäßige Meldungen an die VIDEMA geschickt werden, aus denen sich ergibt, welche Videofilme in welchem Umfang vorgeführt worden sind. Nur so ist der VIDEMA die titelbezogene Verteilung der Einnahmen möglich.

LIZENZIERBARE FILME

Gesamtliste siehe   
http://www.videma.de/filmliste.php4
Neue Filme siehe:  
http://www.videma.de/filmeneu.php4
VIDEMA und das MEDIENZENTRUM NEUSTADT

Das MZ NEA tritt nun gegenüber der VIDEMA für alle Schulen im Landkreis als Veranstalter auf. Ein entsprechender Vertrag ermöglicht es den Schulen, Filme aus der VIDEMA-Liste LEGAL im Unterricht zu zeigen. Dafür ist es lediglich notwendig, dass dem MZ halbjährlich die gezeigten Filme gemeldet werden, damit das MZ diese Meldung fristgerecht an die VIDEMA weitergeben kann. Diese Meldung mit Namen des Filmes, Ort und Datum der Vorführung, Anzahl der Zuschauer ist notwendig, damit die VIDEMA ihrerseits mit den Rechteinhabern abrechnen kann (( oben). Die anfallenden Gebühren übernimmt das MZ, zusätzliche Kosten entstehen den Schulen dadurch NICHT.

Wichtiger Hinweis: Diese Lizenzierung bezieht sich ausschließlich auf öffentliche, NICHT GEWERBLICHE  (keine Werbung, kein Eintritt!) Vorführungen!!

Nicht gemeldete Spielfilmvorführungen oder Vorführung von Filmen, die nicht auf der VIDEMA-Liste stehen, bleiben weiterhin illegal – mit den genannten Risiken und möglichen Folgen!






91413  Neustadt, Konrad-Adenauer-Str. 1

Montag  12.30 - 17.00 Uhr

Donnertag   12.30 - 17.00 Uhr

Tel.: 09161-92455        Fax: 09161-92559

eMail:  medienzentrum@landkreis-nea.de
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www.landkreis-nea.de/medienzentrum.html
91438  Bad Windsheim, Am dicken Turm 7

Montag  11.00 - 13.00 Uhr

Donnerstag   15.00 - 17.00 Uhr

Tel.: 09841-2207        Fax: 09841-79389
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